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ALLGEMEINES

t r
Name und Sitz

Dle Seküon fithrt den Nameo: Sektton Starnberg des Deutschen
Alpenvereins (IIAV) e. V. und hat lhren Stz tn Starnberg. gle
lgt ln 4as ferelnsregister des Amtsgericbtes Starnberg elngetragen.

g 2

Verelnszweck

l. Zweck der Seküon let, de Kennbtsse der Hocbgeblrge zu er-
welteTß, f,g.B Bergstelgen und Wandern, begonders das &r Jugend
gu fördern Und zu pflegen, de Sch&rhelt urd Urspr{lnglichkeit-der
pergpvelt zu erhalten und dadrrch öe Liebe zur Helmat zu etärken.

?. Uittsl, un des zu erreicben, alnd lnsbesondere: pflege der
bergstelgertschen Ausbllömg, Förderr.ng bergsteigerlscher Unter-
nehm'ngen, dee alpinen &llaufs, des alptnen Jugendruandern,
des Bergfilhrer- und alplnen Rettungawesens, Eintreten für 6e-
lange des Natur- und LandschaftBschutzes, pflege der Heimat-
rurd Naturkrurde, Erhaltung von Hittten sowle Errlchtrurg rurd Er-
b"lt*rq von Slegen lm Eochgeblrge, Veranstafhrng von gemeln-
schaftllcl€n Bergfabrten rurd Wanderurgen, Vorfägen, Förderung
echrlftstellerlscher, wlegenschafülcher und küneüerlscher Arbeit
auf alplnem Geblet.

3. Die Sektion let politisch undkonfesslonell ungebwrden. Dte Verfol-
gung polltlecher Ziele außerhalb des Vereinszweckes ist ungtatthaft.



4. Die sektion verfolgt ausschließlich und unnrittelbar genreinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts ilsteuerbegünstigte 

Zwecke" dei
Abgabenordn*g: F" Sektion ist selbstlos tätig; sie verfolgt keine
eigenwirtschaftlichen Zwecke.
Mittel der Sektion dürfen nur Iür die satzungsnräIJigen Zwecke ver-
weldet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendunsen aus
Mitteln des Vereins. Ausgeschiedene Mitglieder haben klinen An-
spruch an das Sektionsvermägen. Keine Person darf durch Ausgaben,
die deur Zweck der Sektion fremd sind, oder durch unverhältnia-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Das Arbeitsgebiet der Sektion liegt überwiegend in den östemeichi-
schen Alpen.

5. Die Sektion utterliegt als Mitglied des DAV der Satzurg dieses
Vereins und hat alle Rechte und Pflichten, die sich aus ihr ergeben.
Zu diesen Pflichten gehören:

a) den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen, wie sie
von der Mitgliederversammlung genehmigt worden sind;

b) die von der Hauptversammlung bescNossenen Beiträge und Um-
lagen rechtzeitig zu bezahlen;

c) Veränderungen im Vorstand der Sektion an den Verwaltungsaus-
schuss des DAV sofort mitzuteilen;

d) Satzungsänderungen genehmigen zu lassenl

e) die Beschlüsse der Hauptversammlung des DAV durchzuführen;

f) jede Veräußerung oder Belastung von Grund- und Hüttenbesitz,
soweit es sich um AV-Hütten handelt, vom Verwaltungsausschuss
genehmigen zu lassen;

g) erworbenes oder zugewiesenes Arbeitsgebiet zu betreuen.
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Vereinsiahr

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

MITGLIEDSCHAFT
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Sektionsangehörige

I. Die Sektion hat MiQlieder (A-, B- und C-Mitglieder, Junioren,
Jugendbergsteiger und E hrenmitgliede r).

2 .

3 .

4 .

Kinder von Mitgliedern können auf Antrag einen Kinderausweis
erhalten.

Die Voraussetzungen der Zugehörigkeit zu den einzelnen Katego-
rien regelt der DAV.

Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf Vor-
schlag des Vorstandes Mitglieder ernennen, die sich hervorragende I

Verdienste um die Sektion erworben haben. Sie erhalten die Jahres-
marke ihrer Mitgliederkategorie; sie könneu von der Beitragspflicht
gegenüber der Sektion befreit werden.
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Mitgliederrechte

A-, B- und C-Mitglieder, Junioren und Ehrenmitglieder haben
Sitz und Stimme in der MiQliederversammlung, können wählen
und bei Volljährigkeit gewählt werden; sie können das Sektions-
eigentum benutzen und genießen alle den MiQliedern zustehenden
Vergünstigungen.

Den Jugendbergsteigern stehen die in Absatz I genannten Mitglieder-
rechte mit Ausnahme des Wahl- und Stimmrechtes zu.

Die in Absatz 1 und 2 genannten Mitglieder sind mittelbare Mitglieder
des Deutschen Alpenvereins und berechtigt, an den Hauptvereamm-
lungen und den übrigen VeranstaLtungen des Deutschen Alpenvereins
teilzrurehmen und von dessen Einrichtungen und Vergi,instigungen zu
den hierfür vorgesehenen Bedingungen Gebrauch zu rnachen.

Kinder von Mitgliedern, die den Kinderausweis besitzen, genießen
Vorrecht in den Hütten und den Schutz der Unfallfürsorge nach Maß-
gabe der einschl?igigen Bestirnmungen des DAV.
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Mitgliederpflichten

Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis zum 31. Januar
des laufenden Jahres an die Sektionskasse zu entrichten. Die je-
weilige Höhe setzt die Mitgliederversammlung fest.

Jedes Mitglied ist' verpflichtet, änderungen selner Anschrift alsbald
der Sektion mitzuteilen.

Die aus den Beitragszailungen entstehenden Vergünstigungen des
Mitgliedes beginnen mit dem Bezug der Jahresmarke, aber nicht vor
dem 1. Dezember des vorhergehenden Jahres, rurd erlöschen spätes-
tens mit der Gültigkeit der Jahresmalke (31. Jnnuar des folgenden Jahris).
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4 . Während dee laufenden Jahres elntretende Mltglteder haben den
vollen Jahreebeltrag zu entrichten.

Der Sdrü.onsantell des Beltrags kann bel Vorllegen besonderer Um-
stände vom Vorstand auf Antrag ermäßigt oder erlaesen werden.

g ?

Autnhme

l. Wer lrr de Seküon aufgenommen werden wtll, hat dlee schrlftllch
zu beantragen.
Er sollvon elnem (l) Mf$lled, des thr berelts eln Jahr angehört,
zur Aufnahme vorgeschlagen werden.

Bet der Erstaufnahme ist elne Aufnahmegebllhr zu entrlchten, de
von der Ml$llederversammlung featgesetzt wlrd.

tiber de Aufnahme entscheldet der Vorstand oder eln von lhnt be-
eHmmtes andereg Seküoneorgan.

Dte Aufnahme wlrd erst nach BezaNung der Aufnahmegebllhr und
des ersten Jahresbeitrages wlrksam.
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Beendgung der MtSlledschaft

Dte Mltgltedschalt wlrd beendet
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Ausschluß

Auf Antrag des S€ktionsvorstandes kann ein Mitglted durch den
Ehrenrat ausgeschlossen werden (wenn kein Ehrenrat gebildet
ist, durch den Vorstand).

Ausschließungsgrtinde sind:

a) Gräblicher Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder des DAV,
gegen Beschli.isse oder Anor&lngen der Vereinsorgane oder
gegen den Vereinsfrieden;

b) schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange der Sektion
oder des DAV;

c) gräblicher Verstoß gegen die alpine Kameradschaft.

Gegen den Ausschluß ist Berufung an die Mitgliederversammlung
zulässig. Sie muß innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang
dee Ausschlleßungsbescheides beim Sektionsvorstaad eingelegt wer-
denl sie hat aufschiebende tVirkung.

Vor der Besclrlußfaesung durch den Ehrenrat und die Mitgliederver-
sammlung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist
rechtliches Gehör zu gewähren. Der Besctrluß über den Ausschluß
iet zu begränden und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes
bd<anntzumachen.
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Abteilungen

Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustirnmung des Sd(ttons-
vorstandes zu Abteilungen oder Gruppen (2. B. für Hochtouristen)
innerhalb der S*tion zuaammensctrließen. Die Mitgliederversarnm-
lung kann sie durch Besciluß auflösen.

Für Jugendbergsteiger, Junloren und Jungmannen sind nach Bedarf
eigene Gruppen elnzurichten.

Die Abteilungen oder Gruppen kännen sich elne Geschäftsordrung
(Satzung) geben. Die Geschäftsorürurg darf weder der Satzung der
Sektion noch der des DAV zuwiderlaufen. Ste bedarf der Genehmi-
gung des Sektionsvorstandes; der Vorstand darf dte Genehmlgung der
Geschäftsordrung für die JugenQruppen (Jugendsatzung) nicht ver-
sagen, soweit dese mit dem Muster für die Jugendsatzung der Sek-
Honen übereinstimmt. Ein besonderer Mitglied.sbeitrag darf nur mit
Zuetimmung dee Sektionsvorstandee f estgesetzt we rden.

Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteilungen nicht zu.
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a)
b)

dureh Austrttt;
durch Tod:

c) durch Strelchung;
d) durch Ausschluß.
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Austrltt, Strelchung

l .

Der Auetrltt elnes Mi$lledes lst echrtftltch dem 9eküonsvoratand
mltzutellen; er wlrkt zum Ende des laufenden VerelnsJehres. Der
Austrttt tst spätestens 3 Monate vor Ablauf des Veretnstahres zu
erklären (30. September).

Etn MiQlted, das eelne Betträge trotz zweler echrlftlicher Auf-
fbrderungen nicht bezatrlt hat, kann durch den Vorstard gertrlchen
werden. Es gllt damlt zu Ende des laufenden Verelnetahres als aus-
geschleden.

4 .
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Organe der Seküon

s l 5

Aufgaben

Der Vorstand steUt dle Tagesor&rung ftir alle Versammlungen der
Seküon fest, vollzleht thre Beschlllsse und entscheidet tn allen Ange-
legenhelten, dle nlcht der Mltgltederversammlung vorbehalten slnd.

l .
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Geschäftsorürung

Der Vorstand wlrd vom Ersten Vorsitzenden, bei seiner Verhinde-
rung vom Zwelten Vorsltzenden, bel dessen Verhlnderung durch
den Schatzmelster zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlußfähig,
wenn mehr als de Hlilfte der Mltglteder anwesend sind.

Dle Beschlüsse werden mlt elnfacher Shmmenmehrheit der an-
wesender Mtglteder gefaßt; bel Stimmengleichheit gilt ein Antrag
als abgelehnt.

Der Vorstand muß elnberufen werden, wenn es mindestens drei
(3) setner Mitglteder verlangen.

bte Amter lm Vorstand sind Ehrenämter. Die Sektion kann Besoldete
anstellen.

BEIRAT
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Zusammen setzung und Aufgaben

Der Beirat besteht aus bls zu fünfzehn (15) Mitgfiedern. Die Mit-
gllederversammlung kann elne höhere Zahl von Mitgliedern des
Betrats bestlmmen. Er wlrd auf de Dauer von zwei (2) Jahren von
der Mltgliederversemmlung gewählt, gerechnet vom Tage der Wahl
an. Er bletbt bis zur Neuwahl des Beirats im Amt. Vorstandsmit-
glieder kihnen nicht zuglelch Mltglteder des Beirats sein.

Der Beirat hat de Aufgabe, den Vorstand in allen Verelnsangelegen-
heiten zu beraten,

Der Belrat wlrd vom Ersten Vorsltzenden oder vom Zweiten Vor-
sltzenden elnberufen, Er muß elnberufen werden, wenn mindestens

Organe der Seküon slnd

a) der Vorstand;
b) der Beirat;

Mltgltederve rsammlung I
Ehrenrät.

c) dte
d) der

VORSTAND
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Zusammensetzung

Der Vorstandbesteht aus dem Ersten Vorsltzenden, dem Zwelten
Vorsltzenden, dem Schatzmelster, dem Schrlfütlhrer und dem
Vertreter der Selü lonsJugend.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mt[ltederversamm-
lung auf dle Dauer von zwel (2) Jahren tn echrlftllcher und gehelmer
Absümmung gewählt, rechtsglllHg auch anders, wenn keln Wder-
spruch erhoben wlrd. Wederwahl lst zuläestg, Der Vorstand bletbt
bls zur Neuwahl lm Amt.

Schetdet etn Vorstandsmttglted vorzeiHg aus, so wlrd an dessen
Stelle &rrch de nächste Mi$ltederversammlung filr den Reet der
Amtszeit ein neues Vorstandsmttgüed gewählt. Bis dahln, sowle
tn Fällen langdauernder Verhlndemng, berufen die llbrlgen Vor-
standsmttglieder elnen Ersatzmann.
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Vertretung

Die Sekdon wird nach außen gerlchtltch und außergerlchtllch durch den
Vorstand vertreten. Der Erste Vorsltzende, der Zwelte Vorsitzende
und der Sehatzmelster haben Elnzelvertrehngsbefugnts, Handelt es slch
um Rechtsgeschäfte llber elnen Vermögenswert von mehr als DM 1. 500, -,
so lst, soweit Elnzelvertrehmgebefugnts besteht, die Mttcrlrkung elnes
welteren zur Elnzelvertrehmg berufenen Voretandsmttglleds erforder-
Itch. lm Innenverhälhrls dilrfm hterbet der Zwelte Vorsltzende nur bei
Verhlnderung des Ersten Voreltzenden und der Schatzmeister nur bei
Verhlnderung des Ersten oder Zwelten Voreltzenden handeln.
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zwei Beiratsmitglieder die Einberufung schrifüich vom Vorstand
verlangen. Zu den Sitzungen des Beirats haben die Mitglieder des
Vorstands Zutritt. Sie nehmen an der Beratung teil, haben aber
kein Stimmrecht.

Der Beirat wählt aug seinen Reihen für die $tzurrgsperiode elnen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter, der öe Sitzungen leitet.

Der Beirat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.

MITCILTE DERVERSAMMLUNG
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Einberufung

Der Vorstand beruft alle zwei Jahre eine ordenülche ltßtgliederver-
sammlung ein, zu der de Mltglleder epäteetens zwei (2) lVochen
vorher echriftlich oder örch das filr de Veröffentlichturgen der
Sektion bestimmte Blatt eingeladen werden mü,ssen; die Frist be-
ginnt mit dem Tag der AbsenÖrng oder der Veröffentlichung. Die
Tagesorürung ist Nerbei mitzuteilen.

Der Vorstand kann eine außerordentliche Mltgliederver sammlung
nach den gleichen Bestimmungen {rle in Absatz I elnberufen. Sie
muß einberufen werden, wenn des mindestens ein Zehntel der
Mitglieder schriftlich rmter Angabe des Grundes beantragen. Das
gleiche Recht steht auch dem Ehrenrat zu.
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Aufgaben

Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:

a) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnrmg ent-
gegenzunehmen;

b) den Vorstand zu entlasten;

c) den Haushaltsvoranscilag zu genehmigen;

d) den Mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebühr festzusetzen;

e) Vorstand, Beirat, Ehrenrat undRechnungsprüfer zu wählenl

f) die Satzung zu lindern;

g) die Sektion aufzulösen.

l .
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Etn Beschluß lst mtt einfacher SHmmenmehrheit der erschlenenen
Mltglteder zu fassen; S'tlmmenthaltungen zählen bel der Ermittlung
dee AbsHmmungsergebnleses nlcht mlt.

Satzugsänderungen bedilrfen elner Mehrhelt von zwel Drltteln der
erechlenenen stlmmberechttgten Mttglteder. Die Änderungen werden
erst mlt Genehmlgung des Verwaltungsauaechusses des D. A, V.
wlrksam.
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Geschtlfteor&rung

Der Erste oder Zwelte Yoreltzende leltet de Mttgltederversammlung.
Es tst etne Nlederschrlft aufzunehmen, de de Besclrlllsse wörtlich
enthalten muß. $e muß vom Versammlüngslelter und von zwel (21
zu Beglnn der Vereammlung zu wählenden Mttgltedern unterzeiehnet sein.

EHRENRÄT, RECHNUNGSPRÜFER, AUFLöSIJNGEN
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Ehrenrat

Der bhrenrat besteht aus bls zu zehn (10) MtQüedern, danmter der..
Erete Vorsltzende der Seküon, tm Falle selner Verhinderung der
Zwette Vorsttzende. Dle {lbrlgen dtlrfen keln Amt ln der Sekdon be-
klelden.

Dte MQlleder des Ehrenratee werden von der MiQliederveraamm-
lung gewählt. Er wählt slch etnen Vorsitzenden.

Der Ehrenrat lst berufen, um

a) Yerelnsstrel6gketten aller Art zu schlichten;

b) Ehrenverfahren und

c) Ausechlußverfahren ürrchzuftihren.

Dle Beschtttsse ergehen nach Anhörung des Betroffenen mlt elnfacher
Sümmenmehrhelt. Htnglchtllch der Beschlußfähtgkett gllt ! 16' Ab-
sxlz l, Satz 2 entsprechend. Sle slnd, abgesehen vom Ausschlußver-
fahren, en@ltldg.

l .
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Rechnungsprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von zwei (2)
Jahren zwei (2) Rechnungsprüfer. Wiederwahl ist zulässig. Sie haben
die Kassengeschäfte der Sektion zu überwachen und der Mitglieder-
versammlung zu berichten.
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AufIösung

tiber die Auflösung der Sektion beschließt die Mitgliederversammlung
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen der er-
schienenen Mitglieder. Sind weniger als ein Drittel der Mitglieder er-
schienen, so klurn die Auflösung nur von einer unverzüglich einzuberu-
fenden zweiten Mitgliederversammlung beschlossen werden, die ohne
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig ist.

Die MiSliederversamnrlung, die die Auflösung beschließt, verfügt gleich-
zeitig über das Vermägen der Sektion. Der Beschluß kann nur dahin
lauten, daß das Velmögen an eine odbr mehrere in österreich und in
der Bundesrepublik Deutsciland als gemeinnützig anerkannter Sektionen
des DAV fällt und für die Erhaltung der Schönheit und Ursprünglichkeit
der Bergwelt turd für die Förderung des Bergstelgens und Wanderns in
den Alpen zu verwenden ist. Alle Rechte an Wege- und Hüttenbauten
sind der iibernehmenden Sektion unentgeltlich zu übertragen. Das gleiche
gilt, wenn die Sektion zwangsweise aufgelöst wird oder der bisherige
Satzungszweck in Wegfall kommt. Sollten dann weder eltsprechende
Sektioneu des DAV bestehen noch Rechtsnachfolger haben, wird das
Vereinsvermögen eiuer Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer
steuerbefreiten sonstigen Körperschaft zur Verwendung fi.ir einen gleich-
artigen gemeinnützigen Zweck zugeführt.
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Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der ErfüIlungsort rurd Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, ins-
besondere der Beiträge, ist Starnberg, soweit nicht durch einen eigenen
Vertrag bei Erwerb oder Veräußerung von Sektionsvermögen dort etwas
anderes bestimmt wird.

10
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Die in der Mitgliederversammlung vom 10. g.Lg72 beschlossene
Sektionssatzung wlrd hiermit aufgehoben.

Beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 26. Juni 1980.

Helmut Friedl
l. Vorsitzender

In das Vereinsregister eingetragen am

ilnderurg der 0$ 2, lt, 22 beschlossen
vom 4. Juni 1982.

Für die Vereinsleitung:

Helmut Friedl
1. Vorsitzender

In das Vereinsregister

14.Oktober 1980.

ln der MiQliederversamnlung

eingetragen am 31. August 1982.


